Gesetz zur Foérderung Erneuerbarer Energien im Warmebereich (Erneuerbare-Energien-Warmegesetz - EEWarmeG)
Nachweisfiihrung nach §§ 9 Nr. 1 und 10 EEWarmeG / Ausnahmen

Diese Vorlage dient als Hilfestellung bei der Nachweisfiihrung.

A. Allgemeine Angaben zum Gebé&udeeigentiimer

Vorname Name (bzw. Firma, Behorde, etc.)

StraBe und Hausnummer Postleitzahl Ort

Anschrift des Wohngebaudes, auf das sich der Erflllungsnachweis bezieht, falls abweichend von obiger Adresse

StraBe und Hausnummer Postleitzahl Ort

B. Aligemeine Angaben zum Gebéaude

Gebaudenutzflache / Nettogrundflache m (Diese Flachenwerte kénnen dem

Energieausweis fiir das Gebaude entnommen werden.)
Warmebedarf fiir Heizung und Warmwasser
und Kaltebedarf fiir Kiihlung kWh/m2a

Datum der Inbetriebnahme der Heizanlage

Freiwillige Angaben sind grau hinterlegt.

C. Entfallen der Nutzungspflicht (§ 9 EEWarmeG)

Die Pflicht entféllt, weil ihre Erfiillung und die Durchflihrung von ErsatzmaBnahmen anderen éffentlich-rechtlichen Pflichten
widerspricht und/ oder technisch unmdglich ist.
Hinweis: Im Falle einer unbilligen Harte muss eine Befreiung bei der unteren Baurechtsbehdrde beantragt werden.

1. Folgende 6ffentlich-rechtliche Vorschriften stehen der Nutzung Erneuerbarer Energien und der Durchflihrung von ErsatzmaBnahmen
entgegen:

2. Die Pflicht entfallt, da im konkreten Einzelfall der Einsatz Erneuerbarer Energien und die Durchfiihrung von ErsatzmaBnahmen
technisch unméglich ist.

Vgl. Anlage "Bestétigung des Sachkundigen (ber ein Entfallen der Nutzungspflicht." (siehe Riickseite).

Hinweis:

Der unteren Baurechtsbehdérde miissen obige Tatsachen innerhalb von 3 Monaten ab Inbetriebnahme der Heizungsanlage angezeigt werden.

Die Nachweispflicht besteht im Falle eines Widerspruchs zu 6ffentlich-rechtlichen Pflichten nicht, wenn die untere Baurechtsbehérde bereits Kenntnis
von den Tatsachen hat (siehe hierzu § 10 Abs.4 EEWéarmeG).

Ort, Datum Unterschrift des Gebaudeeigentliimers

Stand: Dezember 2009




Erfiillungsnachweis zum Gesetz zur Férderung Erneuerbarer Energien im Warmebereich (EEWarmeG)

Anlage: Bestéitigung des Sachkundigen liber das Entfallen der Nutzungspflicht
gemaB § 9 Absatz 4 EEWarmeG

Anschrift des Gebaudes, auf das sich der Nachweis bezieht

StraBe und Hausnummer Postleitzahl Ort

Die Pflicht entféllt, da im konkreten Einzelfall der Einsatz Erneuerbarer Energien UND die Durchfiihrung von

ErsatzmaBnahmen technisch unméglich sind.

Sofern eine technische Unmadglichkeit vorliegt, begriinden Sie bitte fir die betreffende MaBnahme, warum der Einsatz Erneuerbarer Energien und
die Durchfiihrung von ErsatzmaBnahmen technisch unméglich ist.

Die Nutzung einer solarthermischen Anlage ist technisch unméglich, da

Die Nutzung einer mit fester Biomasse befeuerten Feuerungsanlage ist technisch unméglich, da

Die Nutzung von Bio6él gemaB § 5 Abs. 3 Nr. 1 nach Anlage, Nummer 1.2 EEWarmeG ist technisch unméglich, da

Die Nutzung von Biogas geméaB § 5 Abs. 2 nach Anlage, Nummer Il.1 EEWarmeG ist technisch unmdglich, da

Die Nutzung von Geothermie und Umweltwarme (Warmepumpen) gemaB § 5 Abs. 4 nach Anlage, Nummer Ill EEW&rmeG ist technisch

unmdglich, da

Die Nutzung von Abwarme gemaB § 7 Abs. Nr. 1a nach Anlage, Nummer IV EEWarmeG ist technisch unmdglich, da

Die Nutzung einer Kraft-Warme-Kopplungsanlage (KWK-Anlage) gemé&s § 7 Abs. Nr. 1b nach Anlage, Nummer V EEWarmeG ist technisch

unmdglich, da

% Fortsetzung

Stand: Dezember 2009




% Fortsetzung

Die Durchfiihrung von MaBnahmen zur Einsparung von Energie gemé&n § 7 Abs. Nr. 2 nach Anlage, Nummer VI EEW&rmeG ist technisch

unmdglich, da

Der Anschluss an ein Netz der Nah- und Fernwarmeversorgung ist technisch unméglich, da

Informationen zur solarthermischen Anlagentechnik

Beispiele fiir technische Unméglichkeit:

Die Ost-West-Ausrichtung eines Daches steht der Nutzung einer solarthermischen Anlage grundsétzlich nicht entgegen.
1. Verschattung

Der Verschattungswinkel der Stidrichtung durch Berge oder Gebaude (nicht benachbarte Baume) ist groBer als 18° gemessen an
der glinstigsten Stelle des Daches, d.h. das Haus liegt beim tiefsten Sonnenstand (21. Dezember) vollstandig im Schatten.

Die Einstrahlung auf eine horizontale Flache betragt weniger als 750 kWh/(m?-a) gemessen an der héchsten Stelle des Gebaudes,
eine optimal ausgerichtete, unverschattete Flache erhalt ca. 1.240 kWh/(m?-a).
2. Ausrichtung des Gebaudes

Nur Schragdach: Es steht keine hinreichend groBe (0,04 bzw. 0,03 M2gjexiorfiache / M2NutAizche) ge€ignete Dachflache mit einer
Ausrichtung von Ost Uber Stid nach West zur Verfligung.

Ich bin Sachkundiger im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 3 EEWarmeG als

Berechtigter zur Ausstellung von Energieausweisen nach § 21 der Energieeinsparverordnung

Als Sachkundiger bestatige ich, dass alle Angaben sachlich richtig sind.

Name, Vorname / Firma des Sachkundigen Stempel

Ort, Datum Unterschrift des Sachkundigen

Stand: Dezember 2009




	Vorname: 
	Name bzw Firma Behörde etc: 
	Straße und Hausnummer: 
	Postleitzahl: 
	Ort: 
	Straße und Hausnummer_2: 
	Postleitzahl_2: 
	Ort_2: 
	m: 
	kWhm²a: 
	Datum der Inbetriebnahme der Heizanlage: 
	Ort Datum: 
	Unterschrift des Gebäudeeigentümers: 
	Straße und Hausnummer_3: 
	Postleitzahl_3: 
	Ort_3: 
	Die Nutzung einer solarthermischen Anlage ist technisch unmöglich daRow1: 
	Die Nutzung einer solarthermischen Anlage ist technisch unmöglich daRow2: 
	Die Nutzung einer solarthermischen Anlage ist technisch unmöglich daRow3: 
	Die Nutzung einer solarthermischen Anlage ist technisch unmöglich daRow4: 
	Die Nutzung einer mit fester Biomasse befeuerten Feuerungsanlage ist technisch unmöglich daRow1: 
	Die Nutzung einer mit fester Biomasse befeuerten Feuerungsanlage ist technisch unmöglich daRow2: 
	Die Nutzung einer mit fester Biomasse befeuerten Feuerungsanlage ist technisch unmöglich daRow3: 
	Die Nutzung einer mit fester Biomasse befeuerten Feuerungsanlage ist technisch unmöglich daRow4: 
	Die Nutzung von Bioöl gemäß  5 Abs 3 Nr 1 nach Anlage Nummer II2 EEWärmeG ist technisch unmöglich daRow1: 
	Die Nutzung von Bioöl gemäß  5 Abs 3 Nr 1 nach Anlage Nummer II2 EEWärmeG ist technisch unmöglich daRow2: 
	Die Nutzung von Bioöl gemäß  5 Abs 3 Nr 1 nach Anlage Nummer II2 EEWärmeG ist technisch unmöglich daRow3: 
	Die Nutzung von Bioöl gemäß  5 Abs 3 Nr 1 nach Anlage Nummer II2 EEWärmeG ist technisch unmöglich daRow4: 
	Die Nutzung von Biogas gemäß  5 Abs 2 nach Anlage Nummer II1 EEWärmeG ist technisch unmöglich daRow1: 
	Die Nutzung von Biogas gemäß  5 Abs 2 nach Anlage Nummer II1 EEWärmeG ist technisch unmöglich daRow2: 
	Die Nutzung von Biogas gemäß  5 Abs 2 nach Anlage Nummer II1 EEWärmeG ist technisch unmöglich daRow3: 
	Die Nutzung von Biogas gemäß  5 Abs 2 nach Anlage Nummer II1 EEWärmeG ist technisch unmöglich daRow4: 
	unmöglich daRow1: 
	unmöglich daRow2: 
	unmöglich daRow3: 
	Die Nutzung von Abwärme gemäß  7 Abs Nr 1a nach Anlage Nummer IV EEWärmeG ist technisch unmöglich daRow1: 
	Die Nutzung von Abwärme gemäß  7 Abs Nr 1a nach Anlage Nummer IV EEWärmeG ist technisch unmöglich daRow2: 
	Die Nutzung von Abwärme gemäß  7 Abs Nr 1a nach Anlage Nummer IV EEWärmeG ist technisch unmöglich daRow3: 
	Die Nutzung von Abwärme gemäß  7 Abs Nr 1a nach Anlage Nummer IV EEWärmeG ist technisch unmöglich daRow4: 
	unmöglich daRow1_2: 
	unmöglich daRow2_2: 
	unmöglich daRow3_2: 
	unmöglich daRow1_3: 
	unmöglich daRow2_3: 
	unmöglich daRow3_3: 
	Der Anschluss an ein Netz der Nahund Fernwärmeversorgung ist technisch unmöglich daRow1: 
	Der Anschluss an ein Netz der Nahund Fernwärmeversorgung ist technisch unmöglich daRow2: 
	Der Anschluss an ein Netz der Nahund Fernwärmeversorgung ist technisch unmöglich daRow3: 
	Der Anschluss an ein Netz der Nahund Fernwärmeversorgung ist technisch unmöglich daRow4: 
	Name Vorname  Firma des Sachkundigen: 
	Ort Datum_2: 
	Unterschrift des Sachkundigen: 
	Kontrollkästchen1: Off
	Kontrollkästchen2: Off
	Kontrollkästchen4: Off
	Kontrollkästchen5: Off
	Folgende öffentlich-rechtliche Vorschriften stehen der Nutzung Erneuerbarer Energien und der Durchführung von Ersatzmaßnahmen_row1: 
	Folgende öffentlich-rechtliche Vorschriften stehen der Nutzung Erneuerbarer Energien und der Durchführung von Ersatzmaßnahmen_row2: 
	Folgende öffentlich-rechtliche Vorschriften stehen der Nutzung Erneuerbarer Energien und der Durchführung von Ersatzmaßnahmen_row3: 
	Folgende öffentlich-rechtliche Vorschriften stehen der Nutzung Erneuerbarer Energien und der Durchführung von Ersatzmaßnahmen_row4: 
	Folgende öffentlich-rechtliche Vorschriften stehen der Nutzung Erneuerbarer Energien und der Durchführung von Ersatzmaßnahmen_row5: 
	Folgende öffentlich-rechtliche Vorschriften stehen der Nutzung Erneuerbarer Energien und der Durchführung von Ersatzmaßnahmen_row6: 


